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Rechtskräftig seit:

AG Dresden,

Unterschrifl . Dienslbezerchnung

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

Amtsgericht
Dresden

Aktenzeichen,2/ \
(Bitte bei Antw ort arylb

geboren am 06.03.1964 in Wuppertal, geborene Schimanski, Beruf: selbständig, geschie-
den, deutsche Staatsangehörige

Strafbefehl
Die Staatsanwaltschaft legt lhnen folgenden Sachverhalt zur Last:

1.

ln den Abendstunden des 28.09.2015 traten Sie als Gastrednerin bei einerVersammlung des
PEGIDA e.V. am Theaterplatz in 01067 Dresden vor mindestens 5.000 Menschen auf.

lnhaltlich befassten Sie sich mit dem von lhnen angelehnten Zustrom an Flüchtlingen in die Bun-
desrepublik und dem angeblichen Versagen der politisch Verantwortlichen in dieser Frage.

Dabei äußerten Sie u.a. während lhrer Rede Folgendes:

,,Unsere Gemeinden und Kommunen sind bereits zahlungsunfähig. Und wir selber, das deutsche
Volk, wir werden in Kürze im eigene Land zur Minderheit schrumpfen, denn der Geburten-Djihad
hat bereits zugeschlagen. Die muslimischen Wurfmaschinen gebären auf Teufel komm raus.
Und irgendjemand muss in Deutschland das Gerücht verbreitet haben, dass man muslimische
Horden nicht durch Mauern und Zäune aufhalten könne...."

Dabei nahmen Sie zumindest billigend in Kauf, dass Sie durch lhre Außerung, mit der Sie es auf
eine Entmenschlichung anlegten, den Frauen muslimischen Glaubens in Deutschland das Recht
absprachen, als gleichwertige Persönlichkeiten in der staatlichen Gemeinschaftzu leben.

2.
Am 01 .01.2017 um 12:37 Uhr veröffentlichten Sie zu einem auf der lnternetplattform Twitter geteil-
ten Artikel der Zeitung ,,Die Welt" mit dem Titel ,,1.100 Afrikaner wollen EU-Grenzzäune stürmen",
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der sich inhaltlich mit dem erfolglosen Versuch afrikanischer Migranten in die spanische r-

Ceuta in Marokko zu gelangen, befasste, über lhren Twitteraccount "Tatjana Festerling" für Ju

mann lesbar bewusst und gewollt folgenden Kommentar:

,,Schießen! Draufhalten, was sonst?"

Damit wollten Sie zum Hass gegen die in dem Artikel erwähnten Menschen wegen deren Zuge-
hörigkeit zur Gruppe der afrikanischen Flüchtlinge aufstacheln, zu gegen sie gerichteten Gewalt-
und Willkürmaßnahmen auffordern und deren Menschenwürde dadurch angreifen, dass Sie die-

sen das Recht absprachen, als gleichwertige Persönlichkeiten in der staatlichen Gemeinschaft
zu leben.

3.

Am 09.01 .2017 gegen 16:30 Uhr veröffentlichten Sie auf lhrer lnternetseite unter der Adresse

http://www.tatjanafesterling.de/ bewusst und gewollt für Jedermann lesbar folgende Außerung:

,,...Der grüne Justiz-Senator Steffen ist ja so drauf wie seine #Nafri geile Kollegin Peters. Hat in

Hamburg erstmal schön die Ermittlungsarbeiten zum Berliner Terroranschlag verhindert, weil es

den ,,Rechten" in die Hände spielen könnte. ln der kranken Phantasie dieser Perversen vergewal-
tigen die autochonen, also die deutschen Männer natürlich mindestens 2x.... ach, Quatsch, 10x...

100x so viel wie die Heiligen aus dem Morgen- und Mongoland. Deshalb liegt der Schluss nahe,

dass sich auch der grüne Fascho'Senator abends, nach Dienstschluss, durch den stadtpark fickt
und vergewaltigt. lrgendwie logisch, oder?"

Sie wussten, dass lhre Behauptungen geeignet waren, den Präses der Justizbehörde der Freien

und Hansestadt Hamburg Dr. Till Steffen verächtlich zu machen und in der öffentlichen Meinung

herabzuwürdigen. Sie wollten hierdurch lhre Mißachtung gegenüber dem Geschädigten zum Aus-

druck bringen.

Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt.

Sie werden daher beschuldigt,

durch drei selbständige Handlungen,

in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer

dadurch angegriffen zu haben, dass Sie eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre Her-

kunft bestimmte Gruppe oder Teile der Bevölkerung beschimpften, böswillig verächtlich machten

oder verleumdeten (Zitf .1),

eine Schrift im Sinne des $ 11 Absatz 3 StGB verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht zu haben, die zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen eine nationale, rassische, religiö-

se oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder ge-

gen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem

Teilder Bevölkerung auffordert (Ziff .2) sowie

einen anderen beleidigt zu haben (Ziff .3),

strafbar als

Volksverhetzung in zwei Fällen und Beleidigung gemäß SS 130 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 1 lit.
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änd lit. c, 185, 194,52,53 SIGB,

Die Staatsanwaltschaft hat von der Verfolgung folgender Tat abgesehen:

Gemäß S 154 Abs. 1 SIPO wird von der Verfolgung folgender Tat(en) abgesehen:
Verleumdung des Stephan Lohse durch Veröffentlichung am 30.09.2015, Tgb.-Nr.
64281151123600

Beweismittel:

Geständnis und Einlassung:

Einlassung

Zeugen:

PHM Niedlich
Olaf Hoppe
Dr. Till Steffen, Drehbahn 36,20354 Hamburg

Urkunden:

Auszug aus dem Bundeszentralregister
verschriftete Rede vom 28.09.2015
Screenshot vom 01 .01 .2A17
Screenshot Kommentar vom 09.01 . 2A17

Augenscheinsobjekt:

videografierte Rede

Bl. 98 (Fall Nr.: 2)

Bl. 18(Fall Nr.: 1 )
Bl. 92 (Fall Nr.: 2)
Bl. 104 (Fall Nr.: 3)

(Fall Nr.: 1)

Bl. 21 (Fall Nr.: 1)

Bl. 90 (Fall Nr.: 2)
Bl. 1A7 (Fall Nr.: 3)

(Fall Nr.: 1)

Gegen Sie wird eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen verhängt. Die
Einzelstrafen betragen

zu Fall Nr. 1: 90 Tagessätze,
zu Fall Nr.2: 40 Tagessätze,
zu Fall Nr. 3: 50 Tagessätze.

Der Tagessatz wird auf 25,00 EUR festgesetzt. Die Gesamtgeldstrafe beträgt somit
insgesamt 3.000,00 EUR.

lhr Einkommen wurde gemäß $ 40 Abs. 3 SIGB geschätzt.

Sie haben auch die Kosten des Verfahrens und lhre Auslagen zu tragen.

Dieser Strafbefehl wird rechtskräftig und vollstreckbar, soweit Sie nicht innerhalb von
zwei Wochen nach der Zustellung bei dem vorstehend bezeichneten Amtsgericht
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schriftlich oder zu Protokoll derGeschäftsstelle Einspruch erheben.

Die schriftliche Erklärung muss in deutscher Sprache erfolgen.

Datum: 1 1, 0liT' 2017

gez. R1]ti-1*rmundt
illtirt.'iin

Richter(in)

Beg la u big u ngsve rme rk :

Die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift wird hiermit beglaubigt.

Dresdell, 11, iifi i , ?.{117

AG oresd;

e, Dienstbezeichnung
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>
7
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